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ferner unter Begrüßung der Ergebnisse samt Beschlüssen und Empfehlungen der vom 9. bis 13. Juli
2012 in Rom abgehaltenen dreißigsten Tagung des Fischereiausschusses195,

mit Besorgnis feststellend
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rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen The State of World Fisheries and Aqua-
culture 2012 (Zur Situation der weltweiten Fischerei und Aquakultur 2012) hervorgehoben wird,

mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für beschleunigte Bemühungen um den Abschluss der laufenden
Verhandlungen in der Welthandelsorganisation zur Stärkung der Disziplinen betreffend Subventionen im Fi-
schereisektor, namentlich durch das Verbot bestimmter Formen von Fischereisubventionen, die zu Überka-
pazitäten und Überfischung beitragen,

besorgt darüber, dass nur eine begrenzte Zahl von Staaten Maßnahmen ergriffen haben, um den von der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen verabschiedeten Internationalen Ak-
tionsplan für die Steuerung der Fangkapazitäten einzeln und über die regionalen Organisationen und Verein-
barungen betreffend Fischereibewirtschaftung umzusetzen,

unter Hinweis auf den Internationalen Aktionsplan zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung
der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei, der von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen verabschiedet wurde,

besonders besorgt darüber, dass die illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei eine ernsthafte Be-
drohung für die Fischbestände und die Meereslebensräume und -ökosysteme darstellt und der nachhaltigen
Fischerei sowie der Ernährungssicherheit und den Volkswirtschaften vieler Staaten, insbesondere von Ent-
wicklungsländern, schadet,

besorgt darüber, dass sich einige Fischereibetreiber die Globalisierung der Fischereimärkte zunehmend
zunutze machen, um mit aus der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei stammenden Fischerei-
erzeugnissen Handel zu treiben, und aus diesen Tätigkeiten wirtschaftliche Gewinne erzielen, was für sie ei-
nen Anreiz zur Fortführung ihrer Tätigkeiten darstellt,

in der Erkenntnis, dass eine wirksame Abschreckung und Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten und
unregulierten Fischerei mit einem erheblichen finanziellen und sonstigen Ressourcenaufwand verbunden ist,

sowie in der Erkenntnis, dass die Flaggenstaaten gemäß dem Seerechtsübereinkommen, dem Überein-
kommen zur Förderung der Einhaltung internationaler Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch
Fischereifahrzeuge auf Hoher See („Einhaltungsübereinkommen“)198, dem Durchführungsübereinkommen
und dem Verhaltenskodex die Pflicht haben, wirksame Kontrolle über die ihre Flagge führenden Fischerei-
fahrzeuge und Hilfsschiffe auszuüben und dafür Sorge zu tragen, dass deren Tätigkeit die Wirksamkeit der
im Einklang mit dem Völkerrecht und auf nationaler, subregionaler, regionaler oder globaler Ebene getroffe-
nen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt,

ferner in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, Umladungen auf See angemessen zu regulieren, zu überwa-
chen und zu kontrollieren, um zur Bekämpfung illegaler, ungemeldeter und unregulierter Fischereitätigkeiten
beizutragen,

Kenntnis nehmend von der wiederaufgenommenen Tagung der Technischen Konsultation über die
Leistung der Flaggenstaaten, die von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen für den 5. bis 9. März 2012 nach Rom einberufen wurde, und feststellend, dass der Fischereiausschuss
auf seiner dreißigsten Tagung die Einberufung der zweiten wiederaufgenommenen Tagung der Technischen
Konsultation beantragt hat,

feststellend, dass alle Staaten gehalten sind, im Einklang mit dem Völkerrecht, wie in den einschlägigen
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens niedergelegt, bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der le-
benden Meeresressourcen zusammenzuarbeiten, und anerkennend, dass die Koordinierung und Zusammen-
arbeit auf globaler, regionaler, subregionaler und nationaler Ebene, unter anderem auf dem Gebiet der wis-
senschaftlichen Meeresforschung, der Datenerhebung, des Informationsaustauschs, des Kapazitätsaufbaus
und der Ausbildung, für die Erhaltung, Bewirtschaftung und nachhaltige Erschließung der lebenden Meeres-
ressourcen von hoher Bedeutung sind,

198 United Nations, Treaty Series, Vol. 2221, Nr. 39486. Amtliche deutschsprachige Fassung: ABl. EG 1996 Nr. L 177 S. 24.
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anerkennend, wie wichtig außerhalb der Gebiete nationaler Hoheitsbefugnisse verankerte Bojensyste-
me zur Erfassung von Ozeandaten für die nachhaltige Entwicklung, die Sicherheit auf See und die Verringe-
rung der menschlichen Gefährdung durch Naturkatastrop
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unter Hinweis auf die besonders prekäre Situation der kleinen Inselentwicklungsländer, der anderen
Küstenentwicklungsländer und der Subsistenzfischerei betreibenden Gemeinschaften, deren Existenzgrund-
lagen, Wirtschaftsentwicklung und Ernährungssicherheit in hohem Maß von der nachhaltigen Fischerei ab-
hängen und die unter einer Beeinträchtigung der nachhaltigen Fischerei unverhältnismäßig stark zu leiden
hätten,

sowie auf die Umstände verweisend, die die Fischerei in vielen Entwicklungsländern, insbesondere in
afrikanischen Ländern und in kleinen Inselentwicklungsländern, beeinflussen, und in Anbetracht der drin-
genden Notwendigkeit, Kapazitäten aufzubauen, namentlich Meerestechnologie und insbesondere Fischerei-
technologie weiterzugeben, um diese Staaten verstärkt zur Wahrnehmung ihres Rechts, aus den Fischereires-
sourcen Nutzen zu ziehen, und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach den internationalen Übereinkünften
zu befähigen,

in der Erkenntnis, dass geeignete Maßnahmen ergriffen, angewandt und durchgesetzt werden müssen,
um Beifänge, Abfälle, Rückwürfe, namentlich zur Aufwertung der Fänge, Verluste von Fanggerät und ande-
re Faktoren, die die Nachhaltigkeit der Fischbestände und Ökosysteme beeinträchtigen und infolgedessen
auch schädliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und die Ernährungssicherheit der kleinen Inselent-
wicklungsländer, der anderen Küstenentwicklungsländer und der Subsistenzfischerei betreibenden Gemein-
schaften haben können, auf ein Mindestmaß zu reduzieren,

sowie in der Erkenntnis, dass Ökosystemansätze stärker in die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fi-
scherei einfließen müssen und wie wichtig es darüber hinaus ist, Ökosystemansätze auf die Regelung
menschlicher Aktivitäten in den Ozeanen anzuwenden, und in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von der Er-
klärung von Reykjavik über verantwortungsvolle Fischerei im Meeresökosystem200, von der Arbeit der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit Leitlinien für die
Anwendung des Ökosystemansatzes auf die Fischereibewirtschaftung und der Bedeutung dieses Ansatzes im
Hinblick auf die einschlägigen Bestimmungen des Durchführungsübereinkommens und des Verhaltenskode-
xes sowie von dem Beschluss VII/11201 und den anderen einschlägigen Beschlüssen der Konferenz der Ver-
tragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt,

ferner in der Erkenntnis, welche wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung Haifische in vielen Ländern
haben, welche biologische Bedeutung ihnen als wichtiger Raubfischart im marinen Ökosystem zukommt,
dass bestimmte Haiarten durch Überfischung gefährdet und einige vom Aussterben bedroht sind, dass Maß-
nahmen ergriffen werden müssen, um die langfristige Erhaltung und Bewirtschaftung und die nachhaltige
Nutzung der Haipopulationen und der Haifischerei zu fördern, und dass der 1999 von der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen verabschiedete Internationale Aktionsplan zur Erhal-
tung und Bewirtschaftung von Haifischen die maßgebliche Leitlinie für die Ausarbeitung solcher Maßnah-
men bildet,

in dieser Hinsicht unter Begrüßung der Überprüfung der Umsetzung des Internationalen Aktionsplans
zur Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifischen durch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen sowie der laufenden Arbeit der Organisation in diesem Bereich,

besorgt feststellend, dass nach wie vor keine grundlegenden Daten zu Haifischbeständen und -fängen
vorliegen und dass nicht alle regionalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für die gezielte Haifischerei sowie für die Regelung
des Beifangs von Haifischen bei der Befischung anderer Arten beschlossen haben,

unter Begrüßung der wissenschaftlich fundierten Maßnahmen, die die Staaten zur Erhaltung und nach-
haltigen Bewirtschaftung von Haifischen ergriffen haben, und in dieser Hinsicht Kenntnis nehmend von den
Bewirtschaftungsmaßnahmen der Küstenstaaten, zu denen Fang- und Fischereiaufwandsbeschränkungen,
technische Maßnahmen, namentlich zur Verringerung von Beifängen, die Festlegung von Schutz- und
Schongebieten und Schonzeiten sowie Überwachungs-, Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen gehören,

200 E/CN.17/2002/PC.2/3, Anlage. 
201 Siehe United Nations Environment Programme, Dokument UNEP/CBD/COP/7/21, Anhang. 
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in der Erkenntnis, wie wichtig die Meeresarten der unteren trophischen Ebenen im Ökosystem und für
die Ernährungssicherung sind und dass ihre langfristige Bestandfähigkeit sichergestellt werden muss,

mit dem Ausdruck der Besorgnis darüber, dass Seevögel, insbesondere Albatrosse und Sturmvögel, so-
wie andere Meeresarten, namentlich Haie und andere Fischarten, Meeressäugetiere und Meeresschildkröten,
nach wie vor als Beifang der Fischerei zum Opfer fallen, gleichzeitig jedoch die beträchtlichen Anstrengun-
gen anerkennend, die von Staaten und im Rahmen verschiedener regionaler Organisationen und Vereinba-
rungen betreffend Fischereibewirtschaftung unternommen werden, um die Beifangsterblichkeit zu verrin-
gern,

I

Herbeiführung einer nachhaltigen Fischerei

1. bekräftigt die Bedeutung, die sie der langfristigen Erhaltung, Bewirtschaftung und nachhaltigen
Nutzung der lebenden Meeresressourcen der Ozeane und Meere der Welt beimisst, sowie die Verpflichtung
der Staaten, im Hinblick auf dieses Ziel im Einklang mit dem Völkerrecht zusammenzuarbeiten, wie in den
entsprechenden Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens192, insbesondere den Bestimmungen über Zu-
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darunter regelmäßige Überprüfungen der Einhaltung di
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21. erinnert daran, dass sich die Staaten in „Die Zukunft, die wir wollen“ verpflichteten, der Notwen-
digkeit Folge zu leisten, den Zugang zur Fischerei zu sichern, und darauf zu achten, wie wichtig es ist, Sub-
sistenzfischern, Kleinfischern und handwerklichen Fischern, in der Fischerei tätigen Frauen sowie indigenen
Völkern und ihren Gemeinschaften, insbesondere in Entwicklungsländern und vor allem in kleinen Inselent-
wicklungsländern, Zugang zu den Märkten zu verschaffen;

22. fordert die Staaten und die zuständigen internationalen und nationalen Organisationen nachdrück-
lich auf, dafür zu sorgen, dass Vertreter der Kleinfischerei an der Ausarbeitung entsprechender Politikmaß-
nahmen und Strategien der Fischereibewirtschaftung mitwirken können, um die Bestandfähigkeit der Klein-
fischerei langfristig zu sichern, in Übereinstimmung mit der Verpflichtung, die geeignete Erhaltung und Be-
wirtschaftung der Fischereiressourcen zu gewährleisten;

23. legt den Staaten nahe, entweder unmittelbar oder über die zuständigen und geeigneten subregio-
nalen, regionalen oder globalen Organisationen und Vereinbarungen gegebenenfalls die Auswirkungen der
Fischerei auf die Meeresarten der unteren trophischen Ebenen zu analysieren;

24. begrüßt in dieser Hinsicht, dass der Fischereiausschuss auf seiner dreißigsten Tagung weitere Un-
tersuchungen zu den Auswirkungen der industriellen Fischerei auf die Arten der unteren trophischen Ebenen
befürwortete, um die Festlegung angemessener Fangmengen und die Bemühungen um eine Verringerung
dieser Auswirkungen auf das Ökosystem zu unterstützen;

25. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die möglichen
Auswirkungen gentechnisch veränderter Fischarten auf die Gesundheit und Nachhaltigkeit der Wildfischbe-
stände zu prüfen und in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex Anleitung dafür zu geben, wie diesbe-
zügliche schädliche Auswirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden können;

II

Durchführung des Übereinkommens von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen 
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die 

Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und 
Beständen weit wandernder Fische

26. fordert alle Staaten sowie die im Seerechtsübereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b
des Durchführungsübereinkommens genannten Rechtsträger auf, sofern sie es nicht bereits getan haben, das
Durchführungsübereinkommen zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten und in der Zwischenzeit sei-
ne vorläufige Anwendung zu erwägen;

27. fordert die Vertragsstaaten des Durchführungsübereinkommens auf, die Bestimmungen des Über-
einkommens durch ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften und über die regionalen Organisationen und Ver-
einbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung, deren Mitglied sie sind, mit Vorrang wirksam umzusetzen;

28. betont, wie wichtig diejenigen Bestimmungen des Durchführungsübereinkommens sind, die sich
auf die bilaterale, subregionale und regionale Zusammenarbeit bei der Durchsetzung beziehen, und fordert
nachdrücklich zur Fortführung der diesbezüglichen Anstrengungen auf;

29. fordert die Vertragsstaaten des Durchführungsübereinkommens nachdrücklich auf, im Einklang
mit dessen Artikel 21 Absatz 4 allen Staaten, deren Schiffe auf Hoher See in derselben Subregion oder Re-
gion Fischfang betreiben, unmittelbar oder über die entsprechende subregionale oder regionale Organisation
oder Vereinbarung betreffend Fischereibewirtschaftung die Art der Legitimation mitzuteilen, die sie ihren
zum Anbordgehen und zur Kontrolle gemäß den Artikeln 21 und 22 des Übereinkommens ordnungsgemäß
bevollmächtigten Inspektoren ausgestellt haben;

30. fordert die Vertragsstaaten des Durchführungsübereinkommens außerdem nachdrücklich auf, im
Einklang mit dessen Artikel 21 Absatz 4 eine geeignete Behörde für die Entgegennahme von Mitteilungen
nach Artikel 21 zu bezeichnen und die Bezeichnung über die entsprechende subregionale oder regionale Or-
ganisation oder Vereinbarung betreffend Fischereibewirtschaftung in geeigneter Weise bekannt zu machen;
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31. bittet die regionalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung, so-
fern sie es nicht bereits getan haben, mit den Artikeln 21 und 22 des Durchführungsübereinkommens verein-
bare Verfahren für das Anbordgehen und die Kontrolle eines Schiffes auf Hoher See zu beschließen;

32. fordert die Staaten auf, einzeln und gegebenenfalls über die für gesonderte Hochseefischbestände
zuständigen subregionalen und regionalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung die erforderlichen Maßnahmen zu beschließen, um die langfristige Erhaltung, Bewirtschaftung
und nachhaltige Nutzung dieser Bestände im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen und entsprechend
dem Verhaltenskodex und den in dem Durchführungsübereinkommen enthaltenen allgemeinen Grundsätzen
zu gewährleisten;

33. bittet die Staaten, den Entwicklungsländern dabei behilflich zu sein, sich verstärkt an regionalen
Organisationen oder Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung zu beteiligen, unter anderem
durch die Erleichterung des Zugangs zur Fischerei in 
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41. ersucht die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen außerdem er-
neut, ihre Datenbank der globalen Fischereistatistiken zu überarbeiten und darin nach Fangort aufgeschlüs-
selte Informationen über gebietsübergreifende Fischbestände, Bestände weit wandernder Fische und geson-
derte Hochseefischbestände bereitzustellen;

III

Verwandte Übereinkünfte auf dem Gebiet der Fischerei

42. betont, wie wichtig die wirksame Durchführung der Bestimmungen des Einhaltungsüberein-
kommens198 ist, und fordert nachdrücklich weitere diesbezügliche Anstrengungen;

43. fordert alle Staaten und die anderen in Artikel X Absatz 1 des Einhaltungsübereinkommens ge-
nannten Rechtsträger, die noch nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens geworden sind, auf, dies mit
Vorrang zu tun und in der Zwischenzeit seine vorläufige Anwendung zu erwägen;

44. fordert die Staaten und die subregionalen und regionalen Organisationen und Vereinbarungen be-
treffend Fischereibewirtschaftung nachdrücklich auf, den Verhaltenskodex innerhalb ihres Zuständigkeits-
bereichs anzuwenden und seine Anwendung zu fördern;

45. legt den Staaten eindringlich nahe, mit Vorrang nationale und gegebenenfalls regionale Aktions-
pläne zu erarbeiten und durchzuführen, um die internationalen Aktionspläne der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen umzusetzen;

46. befürwortet, dass die zuständigen internationalen Organisationen Leitlinien für bewährte Verfah-
ren zugunsten der Sicherheit auf See im Zusammenhang mit der Meeresfischerei erarbeiten;

47. begrüßt, dass die Internationale Seeschifffahrts-Organisation auf der vom 9. bis 11. Oktober 2012
in Kapstadt (Südafrika) abgehaltenen Internationalen Konferenz über die Sicherheit von Fischereifahrzeugen
das Übereinkommen von Kapstadt von 2012 über die Durchführung der Bestimmungen des Torremolinos-
Protokolls von 1993 zu dem Internationalen Übereinkommen von Torremolinos über die Sicherheit von Fi-
schereifahrzeugen von 1977 verabschiedet hat, und legt den Staaten nahe, zu erwägen, möglichst bald ihre
Zustimmung zum Ausdruck zu bringen, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein;

IV

Illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei

48. bringt erneut mit Nachdruck ihre ernsthafte Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die illegale,
ungemeldete und unregulierte Fischerei nach wie vor eine der größten Bedrohungen für Fischbestände und
marine Ökosysteme darstellt und auch weiterhin ernste und schwerwiegende Folgen für die Erhaltung und
Bewirtschaftung der Meeresressourcen sowie die Ernährungssicherheit und die Volkswirtschaft vieler Staa-
ten, insbesondere der Entwicklungsstaaten, hat, und fordert die Staaten erneut auf, allen bestehenden Ver-
pflichtungen in vollem Umfang nachzukommen und diese Art der Fischerei zu bekämpfen sowie dringend
alle erforderlichen Schritte zur Du
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sowie durch die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zu dem Zweck, ihren Bedarf systematisch zu
ermitteln und ihre Kapazitäten aufzubauen, einschließlich der Unterstützung von Systemen zur Überwa-
chung, Kontrolle und Aufsicht, zur Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen und zu ihrer Durch-
setzung;

50. fordert die Staaten nachdrücklich auf, eine wirksame Kontrolle über ihre Staatsangehörigen, ein-
schließlich wirtschaftlicher Eigentümer, und die ihre Flagge führenden Schiffe auszuüben, um sie daran zu
hindern und davon abzuschrecken, illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei zu betreiben oder diese
Art der Fischerei betreibende Schiffe, einschließlich der von den regionalen Organisationen oder Vereinba-
rungen betreffend Fischereibewirtschaftung als solche aufgelisteten Schiffe, zu unterstützen, und die gegen-
seitige Hilfeleistung zu erleichtern, um sicherzustellen, dass derartige Tätigkeiten untersucht und angemes-
sene Sanktionen verhängt werden können;

51. fordert die Staaten 
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erarbeitet, um festzustellen, inwieweit staatliche und private Ökokennzeichnungssysteme mit den Leitlinien
für die Ökokennzeichnung von Fisch und Fischereierzeugnissen aus der Seefischerei übereinstimmen;

68. nimmt außerdem Kenntnis von den Besorgnissen wegen möglicher Verbindungen zwischen der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und der illegalen Fischerei in bestimmten Regionen der
Welt und legt den Staaten nahe, namentlich über die geeigneten internationalen Foren und Organisationen die
Ursachen und Methoden der illegalen Fischerei und die dazu beitragenden Faktoren zu untersuchen, um die
Kenntnis und das Verständnis dieser möglichen Verbindungen zu vertiefen, und die Erkenntnisse zu veröf-
fentlichen, und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung herausgegebenen Studie über die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität in
der Fischereiindustrie, eingedenk der unterschiedlichen Rechtsordnungen und rechtlichen Mittel, die nach
dem Völkerrecht auf die illegale Fischerei und die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität anwendbar
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über 100, und nimmt Kenntnis von den diesbezüglich auf der dreißigsten Tagung des Fischereiausschusses
erzielten Ergebnissen;

74. ersucht die Staaten und die zuständigen internationalen Organe, im Einklang mit dem Völkerrecht
und unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsstaaten und der in Artikel 25 des
Durchführungsübereinkommens genannten Formen der Zusammenarbeit mit Entwicklungsstaaten wirksa-
mere MaßnArtBaf24 Tm
0-5.8.021ghe-
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Fangkapazitäten auf andere Fischereien oder Fanggebiete, so auch auf diejenigen Gebiete, in denen Überfi-
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sollte, unter Berücksichtigung der Bedeutung dieses Sektors für die Entwicklungsprioritäten, die Armutsmin-
derung, die Sicherung der Existenzgrundlagen und die Ernährungssicherheit, und einander nahelegten, die
Transparenz und die Berichterstattung über die bestehenden Fischereisubventionsprogramme im Rahmen der
Welthandelsorganisation zu verbessern und angesichts des Zustands der Fischereiressourcen, und ohne den
Mandaten von Doha und Hongkong betreffend Fischereisubventionen oder der Notwendigkeit eines Ab-
schlusses dieser Verhandlungen vorzugreifen, Subventionen, die zu Überkapazitäten und Überfischung bei-
tragen, abzuschaffen und weder neue derartige Subventionen einzuführen noch bereits bestehende zu verlän-
gern oder zu stärken;

VII

Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen

88. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass trotz der Verabschiedung der Resolution 46/215 der Gene-
ralversammlung vom 20. Dezember 1991 die Praxis des Fischfangs mit großen pelagischen Treibnetzen fort-
besteht und die lebenden Meeresressourcen weiter bedroht;

89. fordert die Staaten nachdrücklich auf, einzeln und über die regionalen Organisationen und Verein-
barungen betreffend Fischereibewirtschaftung wirksame Maßnahmen zu beschließen oder bestehende Maß-
nahmen zu verstärken, um die Bestimmungen der Resolution 46/215 und späterer Resolutionen über den
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neralversammlung und den entsprechenden Leitlinien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen;

93. fordert die Staaten auf, einzeln, gemeinsam oder über die regionalen Organisationen und Verein-
barungen betreffend Fischereibewirtschaftung weiterhin wirksame Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Verrin-
gerung von Beifängen zu untersuchen, auszuarbeiten und zu beschließen, unter Berücksichtigung der besten
verfügbaren wissenschaftlichen Informationen über Fischereimethoden, einschließlich Fischsammelvorrich-
tungen;

94. fordert die Staaten außerdem auf, einzeln, gemeinsam oder über die regionalen Organisationen
und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung die notwendigen Daten zu erheben, um die Nut-
zung großer Fischsammelvorrichtungen und gegebenenfalls anderer Vorrichtungen sowie ihre Auswirkun-
gen auf die Thunfischbestände und das Verhalten von Thunfischen und auf vergesellschaftete oder abhängige
Arten zu bewerten und genau zu überwachen, die Bewirtschaftungsverfahren zu verbessern, um die Zahl, Art
und Nutzung dieser Geräte zu überwachen, und die möglichen negativen Auswirkungen auf das Ökosystem,
namentlich auf Jungfische, und den Beifang von Nichtzielarten, insbesondere Haien und Schildkröten, zu
verringern, und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von den Maßnahmen, die verschiedene regionale Organi-
sationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung beschlossen haben;

95. fordert die Staaten, die subregionalen und regionalen Organisationen und Vereinbarungen betref-
fend Fischereibewirtschaftung und gegebenenfalls die anderen zuständigen internationalen Organisationen
nachdrücklich auf, zur Verringerung der Häufigkeit des Fangs von Nichtzielarten wirksame Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen auszuarbeiten und durchzuführen, die gegebenenfalls auch den Einsatz selektiver Fangge-
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101. begrüßt die Internationalen Leitlinien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen für Beifangmanagement und die Verringerung von Rückwürfen und fordert die Staaten
nachdrücklich auf, einzeln oder über die regionalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung diese Leitlinien umzusetzen;

102. ersucht die Staaten und die regionalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischerei-
bewirtschaftung, weiterhin dringend Schritte zu unternehmen, um die Beifänge von Seevögeln, namentlich
Albatrossen und Sturmvögeln, in der Fischerei zu verringern, indem sie Erhaltungsmaßnahmen beschließen
und durchführen, die den technischen Leitlinien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen von 2009 für bewährte Verfahren zur Unterstützung der Umsetzung des Internationalen Ak-
tionsplans zur Verringerung der Beifänge von Seevögeln bei der Langleinenfischerei entsprechen, und die
Arbeit im Rahmen des Übereinkommens zur Erhaltung der Albatrosse und Sturmvögel207 und von Organisa-
tionen wie der Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis berücksichtigen;

IX

Subregionale und regionale Zusammenarbeit

103. fordert die Küstenstaaten und die Staaten, die Hochseefischerei betreiben, nachdrücklich auf, sich
im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen, dem Durchführungsübereinkommen und anderen einschlä-
gigen Übereinkünften um eine Zusammenarbeit in Bezug auf gebietsübergreifende Fischbestände und Be-
stände weit wandernder Fische zu bemühen, entweder unmittelbar oder über die geeigneten subregionalen
oder regionalen Organisationen oder Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung, um die wirksame
Erhaltung und Bewirtschaftung dieser Bestände sicherzustellen;

104. legt den Staaten, die gebietsübergreifende Fischbestände und Bestände weit wandernder Fische
auf Hoher See befischen, sowie den betreffenden Küstenstaaten eindringlich nahe, dort, wo eine subregiona-
le oder regionale Organisation oder Vereinbarung betreffend Fischereibewirtschaftung befugt ist, Erhal-
tungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für solche Bestände zu treffen, ihre Pflicht zur Zusammenarbeit zu
erfüllen, indem sie Mitglied der Organisation werden, sich an der Vereinbarung beteiligen oder der Anwen-
dung der im Rahmen dieser Organisation oder Vereinbarung festgelegten Erhaltungs- und Bewirtschaftungs-
maßnahmen zustimmen, oder auf andere Weise sicherzustellen, dass kein ihre Flagge führendes Schiff die
Genehmigung erhält, auf Fischereiressourcen zuzugreifen, die in den Zuständigkeitsbereich regionaler Orga-
nisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung fallen oder auf die von solchen Organi-
sationen oder Vereinbarungen festgelegte Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen angewandt werden;

105. bittet in dieser Hinsicht die subregionalen und regionalen Organisationen und Vereinbarungen be-
treffend Fischereibewirtschaftung, dafür zu sorgen, dass alle Staaten, die ein tatsächliches Interesse an der
betreffenden Fischerei haben, im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen, dem Durchführungsüberein-
kommen und dem Verhaltenskodex Mitglied solcher Organisationen werden beziehungsweise sich an sol-
chen Vereinbarungen beteiligen können;

106. legt den betreffenden Küstenstaaten und Staaten, die gebietsübergreifende Fischbestände oder Be-
stände weit wandernder Fische auf Hoher See befischen, nahe, falls keine subregionale oder regionale Orga-
nisation oder Vereinbarung betreffend Fischereibewirtschaftung zur Festlegung von Erhaltungs- und Bewirt-
schaftungsmaßnahmen für diese Bestände vorhanden ist, zusammenzuarbeiten, um eine solche Organisation
zu schaffen oder sonstige geeignete Vereinbarungen einzugehen, die die Erhaltung und Bewirtschaftung die-
ser Bestände sicherstellen, und sich an der Arbeit 
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108. begrüßt es, dass das Übereinkommen über die Fischerei im südlichen Indischen Ozean unlängst in
Kraft getreten ist, und legt den Unterzeichnerstaaten und den Staaten, die ein tatsächliches Interesse haben,
nahe, Vertragsparteien dieses Übereinkommens zu werden;

109. nimmt Kenntnis von den jüngsten auf regionaler Ebene unternommenen Anstrengungen zur För-
derung verantwortungsvoller Fischereipraktiken, namentlich zur Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten
und unregulierten Fischerei;

110. begrüßt es, dass das Übereinkommen über die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereires-
sourcen der Hohen See im Südpazifik unlängst in Kraft getreten ist, und befürwortet weitere Ratifikationen,
Annahmen und Genehmigungen dieses Übereinkommens und Beitritte zu ihm;

111. legt den Staaten, den Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration und den in Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe b des Übereinkommens über die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen
der Hohen See im Südpazifik genannten Rechtsträgern, die an seiner Aushandlung beteiligt waren, nahe, bis
zur Festlegung von Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen die freiwilligen einstweiligen Maßnah-
men, die zur Umsetzung der Ziffern 80 und 83 bis 87 der Resolution 61/105 der Generalversammlung be-
schlossen wurden, vollständig durchzuführen;

112. legt den Staaten, den Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration und den in Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe b des Übereinkommens über die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen
der Hohen See im Südpazifik genannten Rechtsträgern, die an seiner Aushandlung beteiligt waren, außerdem
nahe, bis zur Festlegung von Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen die freiwilligen einstweiligen
Maßnahmen, die beschlossen wurden, vollständig durchzuführen und den Fischereiaufwand und die Fang-
mengen freiwillig einzuschränken, um eine übermäßige Ausbeutung bestimmter pelagischer Fischereires-
sourcen in dem Gebiet, auf das dieses Übereinkommen Anwendung findet, zu vermeiden;

113. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass das Übereinkommen über die Erhaltung und Be-
wirtschaftung der Fischereiressourcen der Hohen See im Nordpazifik zur Unterzeichnung aufgelegt wurde,
und legt den Staaten, die an seiner Aushandlung beteiligt waren, nahe, die gemäß den Ziffern 80 und 83 bis
87 der Resolution 61/105 und den Ziffern 117, 119, 120, 122 und 123 der Resolution 64/72 beschlossenen
freiwilligen einstweiligen Maßnahmen vollständig durchzuführen;

114. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die Mitglieder der Thunfischkommission für den In-
dischen Ozean weiterhin unternehmen, um die Arbeitsweise der Kommission zu stärken, damit sie ihr Man-
dat wirksamer erfüllen kann, und bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen, den Mitgliedern der Kommission die diesbezüglich benötigte Hilfe zu gewähren;

115. legt den Unterzeichnerstaaten und den Staaten, die ein tatsächliches Interesse haben, nahe, Ver-
tragsparteien des Übereinkommens zur Stärkung der Interamerikanischen Kommission für Tropischen Thun-
fisch, die mit dem Übereinkommen von 1949 zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Repu-
blik Costa Rica eingesetzt wurde, zu werden;

116. legt den Vertragsparteien des Übereinkommens über die künftige multilaterale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik209 nahe, soweit sie es nicht bereits getan haben, die 2007
vorgenommene Änderung dieses Übereinkommens zu genehmigen, damit sie rasch in Kraft treten kann;

117. fordert die regionalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung
nachdrücklich auf, im Einklang mit dem Völkerrecht ihre Anstrengungen zur Stärkung und Modernisierung
ihrer Mandate und der von diesen Organisationen oder Vereinbarungen beschlossenen Maßnahmen mit Vor-
rang fortzusetzen und moderne Ansätze der Fischereibewirtschaftung entsprechend dem Durchführungs-
übereinkommen und anderen einschlägigen internationalen Übereinkünften zu verwirklichen, indem sie sich
auf die besten verfügbaren wissenschaftlichen Informationen stützen, den Vorsorgeansatz anwenden und ei-
nen Ökosystemansatz für die Fischereibewirtschaftung sowie Erwägungen der biologischen Vielfalt, ein-
schließlich der Erhaltung und Bewirtschaftung ökologisch verwandter und abhängiger Arten und des Schut-
zes ihrer Lebensräume, einbeziehen, sofern diesbezüglich noch Lücken bestehen, um sicherzustellen, dass sie

209 Ebd., Vol. 1135, Nr. 17799. Amtliche deutschsprachige Fassung: ABl. EG 1978 Nr. L 378 S. 30. 
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einen wirksamen Beitrag zur langfristigen Erhaltung und Bewirtschaftung und zur nachhaltigen Nutzung der
lebenden Meeresressourcen leisten, und begrüßt die Schritte, die einige regionale Organisationen und Ver-
einbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung in diese Richtung unternommen haben;

118. fordert die für die Erhaltung und Bewirtschaftung von Beständen weit wandernder Fische zustän-
digen regionalen Fischereibewirtschaftungsorganisationen, die noch keine an den besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Informationen ausgerichteten wirksamen Maßnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung
der unter ihr Mandat fallenden Bestände beschlossen haben, auf, dies dringend zu tun;

119. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit zwischen den bestehenden und sich
entwickelnden regionalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische
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regelmäßig zu überprüfen und die Ergebnisse öffentlich verfügbar zu machen, die daraus hervorgegangenen
Empfehlungen umzusetzen und diese Überprüfungen im Zeitverlauf nach Bedarf umfassender zu machen;

126. erinnert nnert 
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zen der Aquakultur als Rahmen zur Verbesserung und zum Verständnis des Stands und der Tendenzen der
Aquakultur;

134. fordert die Staaten auf, umgehend einzeln und über die regionalen Organisationen und Vereinba-
rungen betreffend Fischereibewirtschaftung und entsprechend dem Vorsorgeansatz und den Ökosysteman-
sätzen Maßnahmen zur weiteren Umsetzung der Internationalen Leitlinien der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen von 2008 für die Bewirtschaftung der Tiefseefischerei auf Hoher
See („Leitlinien von 2008“) zu ergreifen, um die Fischbestände nachhaltig zu bewirtschaften und empfindli-
che marine Ökosysteme, einschließlich der Seeberge, hydrothermalen Quellen und Kaltwasserkorallen, vor
destruktiven Fischfangpraktiken zu schützen, in Anbetracht der enormen Bedeutung und des enormen Wer-
tes der Tiefseeökosysteme und ihrer biologischen Vielfalt;

135. erinnert 
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151. begrüßt, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen derzeit
Leitlinien für die erforderlichen Strategien und Maßnahmen zur Schaffung eines förderlichen Umfelds für
die nachhaltige Kleinfischerei ausarbeitet, und ermutigt zur Durchführung von Studien über die Schaffung
möglicher alternativer Existenzgrundlagen für Küstengemeinden;

152. erinnert daran, dass die Staaten in „Die Zukunft, die wir wollen“ anerkannten, wie wichtig es ist,
die Kapazitäten der Entwicklungsländer auszubauen, damit sie von der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung
der Ozeane und Meere und deren Ressourcen profitieren können, und in dieser Hinsicht die Notwendigkeit
betonten, bei der wissenschaftlichen Meeresforschung zusammenzuarbeiten, um die Bestimmungen des See-
rechtsübereinkommens und die Ergebnisse der großen Gipfeltreffen über nachhaltige Entwicklung umzuset-
zen, und den Technologietransfer zu gewährleisten, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der
Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestechnologie;

153. erinnert außerdem daran, dass die Staaten in „Die Zukunft, die wir wollen“ eindringlich dazu auf-
forderten, bis 2014 Strategien festzulegen und allgemein anzuwenden, die den Entwicklungsländern, insbe-
sondere den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern, weiter dabei be-
hilflich sind, ihre nationalen Kapazitäten zur Erhaltung, nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung der Vor-
teile der nachhaltigen Fischerei auszubauen, namentlich durch verbesserten Marktzugang für Fischerzeug-
nisse aus Entwicklungsländern;

154. ermutigt die Staaten, die internationalen Finanzinstitutionen und die zuständigen zwischenstaatli-
chen Organisationen und Organe in Anbetracht dessen, dass die Ernährungs- und Existenzsicherheit von der
Fischerei abhängen kann, den Kapazitätsaufbau und die technische Hilfe für Fischer, insbesondere Kleinfi-
scher, in den Entwicklungsländern, vor allem in den kleinen Inselentwicklungsländern, entsprechend der
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rer jeweiligen Region sowie beim Ausbau der Forschungs- und wissenschaftlichen Kapazitäten über vor-
handene Fonds wie den Hilfsfonds nach Teil VII des Durchführungsübereinkommens, die bilaterale Hilfe,
die Hilfsfonds der regionalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung, das
FishCode-Programm, das globale Fischereiprogramm der Weltbank und die Globale Umweltfazilität;

158. legt den Staaten nahe, den Entwicklungsländern technische und finanzielle Unterstützung zu ge-
währen, um ihren besonderen Bedürfnissen und Problemen bei der Umsetzung der Leitlinien von 2008 zu
entsprechen;

159. fordert die Staaten auf
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XIII

Tätigkeiten der Abteilung Meeresangelegenheiten und Seerecht

166. dankt dem Generalsekretär für den von der Seerechtsabteilung erstellten Bericht über die nachhal-
tige Fischerei, namentlich durch das Übereinkommen von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirt-
schaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische und damit zu-
sammenhängende Übereinkünfte211 sowie für die sonstigen Aktivitäten der Abteilung, die den hohen Stan-
dard der den Mitgliedstaaten von der Abteilung gewährten Unterstützung widerspiegeln;

167. ersucht


